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E in Betreuer handelt für die betreute 
Person als gesetzlicher Vertreter. 

Manche Rechtsgeschäfte jedoch kann 
der Betreuer rechtswirksam nur vorneh-
men, wenn hierzu eine Genehmigung 
des Gerichts vorliegt. Um die Genehmi-
gung zu erhalten, muss bei Gericht ein 
bestimmtes Verfahren durchgeführt 
werden. Am 01.09.2009 trat das Gesetz 
zur Reform des Verfahrens in Familien-
sachen und in den Angelegenheiten der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG-

Reformgesetz – FGG-RG) in Kraft. Hier-
durch wurde eine Vielzahl von Gesetzen 
geändert oder neu geschaffen. Die Ge-
setzesänderung wirkt sich auch auf das 
Genehmigungsverfahren in Betreuungs-
angelegen-heiten aus. Mit dem folgen-
den Beitrag soll versucht werden, insbe-
sondere ehrenamtlichen Betreuerinnen 
und Betreuern das Genehmigungsver-
fahren und die für sie wichtigsten Ver-
änderungen vorzustellen.  
Für das Betreuungsverfahren gilt seit 
01.09.2009 eine neue Verfahrensord-
nung, das Gesetz über das Verfahren in 
Familiensachen und in den Angelegen-
heiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
(FamFG). Nach den Vorschriften dieses 
Gesetzes richtet sich auch das Geneh-
migungsverfahren. Es ist ein sog. Amts-
verfahren, d. h. das Gericht ermittelt die 
zur Entscheidung erforderlichen Tatsa-
chen selbst. Allerdings kann das Gericht 
erst dann tätig werden, wenn überhaupt 
bekannt ist, dass ein Betreuer ein 
Rechtsgeschäft abschließen möchte 
oder abgeschlossen hat, für dessen 
Wirksamkeit eine Genehmigung erfor-
derlich ist.  Deshalb muss, wie bisher 
auch, der Betreuer bei Gericht einen 
„Antrag“ stellen, dass für ein bestimm-
tes Rechtsgeschäft die benötigte Ge-
nehmigung erteilt wird. Der Antrag kann 
schriftlich oder zu Protokoll der Ge-
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· Genehmigungen in Betreuungssa-
chen  nach dem FamFG (S. 1-3) 

· ServiceZentrum Nürnberg (S. 4) 

· Der örtliche Arbeitskreis (S. 5) 
· Ihre Frage:  Wie viel Unordnung, Ver-

müllung, Verwahrlosung muss man 
als Betreuer zulassen? (S. 6) 

· Lexikon: Der §1904 in der neuen Fassung 
ab 01.09.2009 (S. 7) 

· Schiedsstelle Patientenverfügung (S. 8) 

· Nürnberger Seniorentage 2009 (S.8) 

·  Negative Presse für gesetzliche 
Betreuung (S. 9) 

· Adressen, Termine, Impressum 

In eigener Sache 

Das BtG-Magazin wird 30. Ein biss-
chen stolz sind wir schon, dass nun 
das mittlerweile 30. BtG-Magazin im 
immerhin 13. Jahr seit der Erstausgabe 
erscheint. Die erste BtG wurde im Jahr  
1996 an die ehrenamtlichen Betreue-
rinnen und Betreuer verschickt. 

Am 04.08.09 feierten wir unser dies-
jähriges Sommerfest mit einem Re-
kordbesuch von 140 Gästen bei bes-
tem Sommerwetter.  Dieter Maly, der 
Leiter des Sozialamtes und der Vize-
präsident des Amtsgerichtes, Michael 
Hauck würdigten Ihr großes Engage-
ment in der ehrenamtlichen gesetzli-
chen Betreuung. Unser Fest soll in 
diesem Sinne ein dickes Dankeschön 
für  Ihren Einsatz sein. 

Wenn die Bundespolitik dieses Enga-
gement endlich auch durch eine ange-
messene und längst überfällige steuer-
liche Freistellung für die Ehrenamtli-
chenpauschale wertschätzen würde, 
wäre dies neben den schönen Worten 
auch ein handfestes Engagement für 
die Ehrenamtlichen. Noch immer muss 
nämlich die Ehrenamtlichenpauschale 
ab der zweiten Betreuung versteuert 
werden. Aus unserer Sicht ein Unding, 
handelt es sich doch eigentlich um 
einen Aufwendungsersatz. 

Auch sechs Jahre nach dem Ende des 
Modellprojektes GeBeN weckt dieses 
Projekt und was daraus geworden ist 
in der Fachwelt Interesse. Im Septem-
ber haben wir das Nürnberger Modell-
projekt GeBeN auf der Fachtagung der 
LAG der Betreuungsvereine in Sachsen
-Anhalt vorgestellt, im November  auf 
einer Interdisziplinären Fachtagung 
des Evang. Vereins für Jugend- und 
Erwachsenenhilfe e.V. in Frankfurt  
und im Dezember findet in Nürnberg 
ein Fachtag der  Wohlfahrtsverbände 
zum Ehrenamt statt. Auch hier wird 
GeBeN vorgestellt. 
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schäftsstelle gestellt werden und ist 
natürlich bei dem Gericht zu stellen, bei 
welchem das Betreuungsverfahren ge-
führt wird.  
Den Antrag auf Erteilung der Genehmi-
gung kann der Betreuer selbst stellen; 
er kann sich aber auch vertreten lassen, 
z. B. durch einen Notar oder einen 

Rechtsanwalt. Über den Genehmigungs-
antrag entscheidet der Rechtspfleger.  
Am Genehmigungsverfahren sind betei-
ligt der Betreuer und der Betreute 
selbst. Der Betreute ist dabei immer 
verfahrensfähig, das bedeutet, dass er – 
unabhängig von seiner Geschäftsfähig-
keit – jede Verfahrenshandlung selbst 
vornehmen kann. Weitere Personen aus 
dem nahen Umfeld des Betroffenen 
können auf ihren Antrag hin vom Ge-
richt beteiligt werden, wenn sie im Ge-
nehmigungsverfahren die Interessen 
des Betreuten vertreten. Nicht am Ge-
nehmigungsverfahren beteiligt ist der 
Vertragspartner.  
In jedem Genehmigungsverfahren muss 
geprüft werden, ob die Genehmigung 
dem Wohl und den Interessen des Be-
treuten entspricht. Deshalb soll der 
Betreute vom Gericht vor der Entschei-
dung angehört werden, wobei dies in 
der Regel schriftlich oder auch fern-
mündlich erfolgen kann. Vor Erteilung 
der Genehmigung zur Wohnungskündi-
gung schreibt das Gesetz eine persönli-
che Anhörung vor. Auch vor Entschei-
dung über bestimmte andere Genehmi-
gungen, z. B. Geschäfte über Grundstü-
cke, Ausschlagung einer Erbschaft, Kre-
ditaufnahme u. a. soll eine persönliche 
Anhörung erfolgen. Wenn der Betreute 
aus gesundheitlichen Gründen nicht 
selbst angehört werden kann oder wenn 
er offensichtlich nicht in der Lage ist, 
seinen Willen zu äußern, kann ein Ver-
fahrenspfleger bestellt werden, der die 
Interessen des Betroffenen vertritt. 
Wird für den Betreuten ein Verfahrens-
pfleger bestellt, ist dieser ebenfalls am 
Verfahren beteiligt. Er wird durch Be-
schluss bestellt. Der Beschluss über die 
Bestellung des Verfahrenspflegers ist 
nicht selbständig anfechtbar. Wird ein 
Verfahrenspfleger bestellt, der diese 

Tätigkeit beruflich ausübt, erhält er 
hierfür eine Vergütung und seine Ausla-
gen erstattet. Ein ehrenamtlich tätiger 
Verfahrenspfleger kann seine Auslagen 
verlangen. 
Wie schon erwähnt, ermittelt das Ge-
richt von Amts wegen alle Tatsachen, 
die für die Entscheidung von Bedeutung 
sind. Hierzu könnten z. B. auch Zeugen 
gehört werden. Soweit dies erforderlich 
ist, kann mit allen Beteiligten die Sach-
lage in einem Termin erörtert werden. 
Im Genehmigungsverfahren kommen 
zwei mögliche Entscheidungen in Be-
tracht: Die Genehmigung wird erteilt 
oder sie wird versagt. Die Entscheidung 
über die begehrte Genehmigung ergeht 
als Beschluss, da es sich um eine ver-
fahrens-abschließende Entscheidung 
handelt. Nach dem FamFG wird jede 
Entscheidung, die einen Verfahrensge-
genstand ganz oder zum Teil ab-
schließt, durch Beschluss getroffen. Der 
Beschluss muss immer alle Beteiligten 
und ggf. deren gesetzliche Vertreter 
oder Bevollmächtigte enthalten, außer-
dem welches Gericht und dort welche 
Person die Entschei-
dung getroffen hat. 
Neben der Be-
schlussformel muss 
der Beschluss be-
gründet werden und 
vor der Unterschrift 
eine Rechtsbehelfs-
belehrung enthalten.  
Der erlassene Be-
schluss ist an die 
„Beteiligten“ be-
kannt zu machen, 
also an den Betreu-
er, den Betreuten, 
ggf. den Verfahrens-
pfleger und evtl. an 
am Verfahren betei-
ligte Familienangehörige. Die Bekannt-
gabe erfolgt mit förmlicher Zustellung 
oder durch „Aufgabe zur Post“. Letzte-
res ist eine neu geschaffene Möglichkeit 
für die Bekanntgabe von Schriftstücken 
an Beteiligte im Inland. Hierbei wird der 
Beschluss mit einfachem Brief versandt 
und das Absendedatum wird vermerkt. 
Es wird davon ausgegangen, dass spä-
testens 3 Tage danach der Brief beim 
Empfänger eingegangen ist, so dass 
nach diesem Tag eventuelle Fristen zu 
laufen beginnen. Sollte der Brief in Aus-
nahmefällen nicht 3 Tage nach dem 
Absenden beim Empfänger eingegan-
gen sein, kann diese gesetzliche Zu-
gangsfiktion widerlegt werden indem 
glaubhaft gemacht wird, dass das ent-
sprechende Schriftstück nicht oder zu 

einem späteren Zeitpunkt zugegangen 
ist. Die Bekanntgabe an den Betreuten 
kann dann zu Problemen führen, wenn 
z u m  A u f g a b e n k r e i s  a u c h 
„Entgegennahme und Öffnen von Post“ 
gehört. Oft wird der Betreuer in solchen 
Fällen bei der Post veranlasst haben, 
dass an den Betreuten adressierte Brie-
fe direkt dem Betreuer zugesandt wer-
den. Briefe des Betreuungsgerichts, die 
an den Betreuten selbst adressiert sind, 
sollten unbedingt auch an den Betreu-
ten weitergegeben werden! Es handelt 
sich hierbei in der Regel um Schreiben 
zur erforderlichen Anhörung oder um 
die Bekanntgabe von Entscheidungen, 
die auch an den Betreuten selbst erfol-
gen müssen. Gehen die entsprechen-
den Schriftstücke dem Betreuten nicht 
zu, beginnen auch Rechtsbehelfsfristen 
für diesen nicht zu laufen! 
Entscheidungen werden grundsätzlich 
mit der Bekanntgabe an den Betreuer 
wirksam. Für die Genehmigung eines 
Rechtsgeschäftes gilt jedoch die Son-
dervorschrift, dass solche Entscheidun-
gen erst wirksam werden mit Rechts-

kraft. Diese Regelung zur Wirksamkeit 
muss in der Entscheidung mit ausge-
sprochen werden. Deshalb wird die Be-
schlussformel in solchen Fällen aus 
zwei Punkten bestehen, nämlich 1. …
dass die Genehmigung erteilt wird und 
2. Der Beschluss wird wirksam mit 
Rechtskraft.  
Ist die Genehmigung wirksam erteilt, 
kann der Betreuer das entsprechende 
Rechtsgeschäft rechtswirksam abschlie-
ßen. Hat der Betreuer das Rechtsge-
schäft bereits abgeschlossen, bevor die 
Genehmigung wirksam erteilt wurde, ist 
das Rechtsgeschäft schwebend unwirk-
sam, d. h. es ist noch abhängig von der 
gerichtlichen Genehmigung. Wird diese 
im Nachhinein erteilt und ist rechtskräf-
tig, muss die Genehmigung auch noch 

Bisher wurden Betreuungen bei den 
Vormundschaftsgerichten angeordnet 
und geführt. Ab 01.09.2009 wurden bei 
den Amtsgerichten Betreuungsgerichte 
eingeführt. Betreuungsgerichte sind 
neben Betreuungssachen auch zustän-
dig für Unterbringungssachen und Pfleg-
schaften für Volljährige. Angelegenhei-
ten, die Minderjährige betreffen, wurden 
den Familiengerichten zugewiesen. 
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dem anderen Vertragspartner mitgeteilt 
werden, damit das Rechtsgeschäft von 
Anfang an wirksam ist. Nicht nachträg-
lich genehmigt werden können soge-
nannte einseitige Rechtsgeschäfte. In 
der Praxis sind dies Kündigungserklärun-
gen. Ein einseitiges Rechtsgeschäft kann 
immer nur wirksam vorgenommen wer-
den, wenn die erforderliche Genehmi-
gung bereits wirksam vorliegt. Soll z. B. 
der Mietvertrag für die Wohnung des 
Betreuten gekündigt werden, muss zu-
erst das Genehmigungsverfahren durch-
laufen werden. Wird eine Kündigung oh-
ne wirksame Genehmigung durch den 
Betreuer erklärt, ist diese unwirksam und 
kann nicht nachträglich wirksam werden. 
Die  Genehmigung muss in schriftlicher 
Form zusammen mit der Kündigung an 
den anderen vorgelegt werden.  
Rechtskraft tritt ein, wenn gegen den 
Beschluss kein Rechtsbehelf mehr zuläs-
sig ist, z. B. weil die Fristen abgelaufen 
sind oder alle Beteiligten nach Bekannt-
gabe des Beschlusses auf Rechtsmittel 
verzichtet haben. Gegen den Genehmi-
gungsbeschluss kann durch die Beteilig-
ten Beschwerde eingelegt werden. Die 
Beschwerde kann binnen einer Frist von 
zwei Wochen ab schriftlicher Bekanntga-
be des Beschlusses eingelegt werden, 
wenn die Entscheidung eine nicht ver-
mögensrechtliche Angelegenheit betrifft. 
Bei vermögensrechtlichen Angelegenhei-
ten ist die Beschwerde nur zulässig, 
wenn der Beschwerdewert einen Betrag 
von 600,00 EUR übersteigt. Ist der Be-
schwerdewert geringer ist die Beschwer-
de trotzdem möglich, wenn sie im Be-
schluss zugelassen wurde. Die Be-
schwerde ist einzulegen bei dem Ge-
richt, dessen Beschluss angefochten 
werden soll. Sie ist schriftlich oder zu 

Protokoll der Geschäftsstelle einzulegen. 
Dabei muss der Beschluss angegeben 
werden, der angefochten wird, außerdem 
soll die Beschwerde begründet werden. 
Wird die Genehmigung erteilt, kann der 
Betreuer keine Beschwerde einlegen, da 
es ihm an einer Beschwerdeberechtigung 
fehlt.  Wurde Beschwerde eingelegt, 
kann dieser abgeholfen werden, d. h. der 
Beschluss kann noch einmal geändert 
werden. Hilft das Amtsgericht nicht ab, 
entscheidet über die Beschwerde das 
Landgericht.  
Statt der Beschwerde kann in nichtver-
mögensrechtlichen Angelegenheiten 
oder in vermögensrechtlichen Angele-
genheiten, in denen der Beschwerdewert 
mindestens 600,01 EUR beträgt, die so-
genannte Sprungrechtsbeschwerde be-
antragt werden. Der Antrag ist binnen 1 
Monats ab schriftlicher Bekanntgabe 
beim Bundesgerichtshof zu stellen. Er 
kann nur durch einen beim Bundesge-
richtshof zugelassenen Rechtsanwalt 
gestellt werden und auch nur dann, 
wenn alle übrigen Beteiligten in die 
Sprungrechtsbeschwerde einwilligen.  
Ist gegen einen Beschluss die Be-
schwerde nicht zulässig – weil es sich 
um einen vermögensrechtlichen Verfah-

rensgegenstand handelt und der Wert 
von 600,01 EUR nicht erreicht ist und 
die Beschwerde nicht zugelassen wurde 
– kann Rechtspflegererinnerung einge-
legt werden. Diese ist ebenfalls binnen 
2 Wochen ab schriftlicher Bekanntgabe 
bei dem Gericht einzulegen, dessen 
Entscheidung angefochten werden soll. 
Sie ist schriftlich oder zu Protokoll der 
Geschäftsstelle einzulegen und soll ne-
ben der Bezeichnung des angefochte-
nen Beschlusses auch eine Begründung 
enthalten. Wird Rechtspflegererinne-
rung eingelegt, entscheidet hierüber der 
zuständige Betreuungsrichter am Amts-
gericht.  
Wie bereits erläutert, kann der Betreuer 
bestimmte Rechtsgeschäfte erst wirk-
sam vornehmen,  wenn eine Genehmi-
gung vorliegt, die auch rechtskräftig ist. 
Als Betreuer ist es daher wichtig darauf 
zu achten, einen Genehmigungsbe-
schluss mit Rechtskraftvermerk zu er-
halten, damit dieser dem Vertragspart-
ner vorgelegt werden kann. Ein rechts-
kräftiger Genehmigungsbeschluss, der 
dem Vertragspartner mitgeteilt wurde 
und damit zur Wirksamkeit des Rechts-
geschäfts geführt hat, kann nachträglich 
nicht mehr abgeändert werden; auch 
nicht im Rechtsbehelfsverfahren.  
Betrachtet man den Lauf des  Genehmi-
gungsverfahrens lässt sich feststellen, 
dass ab Antragstellung bis zur rechts-
kräftigen Entscheidung in der Regel 6 
Wochen Zeit vergehen werden, wenn 
kein Rechtsbehelf eingelegt wird. Dies 
sollte der Betreuer beachten und ggf. 
rechtzeitig den Genehmigungsantrag 
stellen.  
Die oben dargestellten Verfahrensvor-
schriften gelten für solche Genehmi-
gungsverfahren, die nach dem 
01.09.2009 beantragt wurden. Für Ver-
fahren, die vor diesem Tag beantragt 
wurden, gilt weiter das bisherige Verfah-
rensrecht.  
 
Eva Friedrich, Dipl.-Rechtspflegerin, AG 
Nürnberg 
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A m 1. Juli letzten Jahres hat der Be-
zirk Mittelfranken das ServiceZent-

rum Nürnberg (SZN) eröffnet. Seitdem 
steht die Anlaufstelle Menschen mit 
Behinderung, pflegebedürftigen Men-
schen, Menschen mit besonderen sozi-
alen Schwierigkeiten sowie deren Ange-
hörige und Betreuer mit Beratung und 
finanzieller Unterstützung zur Seite.  
Die SZN wird gut angenommen und 
zieht eine positive Bilanz. Die Zahl der 
Hilfesuchenden hat sich bereits ein Jahr 
nach der Eröffnung verdoppelt. 
Mit der Neuordnung der Sozialhilfeauf-
gaben zum 1. Januar letzen Jahres über-
nahm der Bezirk, neben der stationären 
Hilfe für seelisch, geistig oder körperlich 
behinderten Menschen zusätzlich die 
Verantwortung für die ambulanten Hilfen 
für diesen Personenkreis. Zuvor lag die 
Verantwortung hierfür bei den fünf kreis-
freien Städten und sieben Landkreisen 
in Mittelfranken. Die Mitarbeiter in der 
Sozialverwaltung des Bezirks sind jetzt 
für über 25.000 Personen zuständig. 
Als überörtlicher Träger der Sozialhilfe 
unterstützt der Bezirk Mittelfranken 

· behinderte Menschen ambulant sowie 
in Werkstätten und Wohnheimen, 

· alte und pflegebedürftige Bürgerinnen 
und Bürger,  

· Menschen ohne festen Wohnsitz,  

· Kriegsopfer und deren Hinterbliebene. 

Der Bezirk wendet dafür 2009 rund 475 
Millionen Euro auf, davon für behinder-
te Menschen in ambulanten Hilfen, teil-
stationären Maßnahmen und bei statio-
närer Unterbringung rund 284,7 Millio-
nen Euro. 
Die Zusammenführung sämtlicher Bera-
tungsstellen bietet für Hilfebedürftige 
aus Stadt und Land eine einheitlichere 
Betreuung. Die Hilfe erfolgt jetzt aus 
einer Hand. 

Damit die Bürger aus der Region Nürn-
berg nicht den Weg in die Bezirksverwal-
tung nach Ansbach auf sich nehmen 
müssen, eröffnete der Bezirk Mittelfran-
ken vor einem Jahr das „ServiceZentrum 
Nürnberg“ (SZN). 
Dort wird man u.a. zu folgenden The-
men  beraten:  

· Hilfe bei der Unterbringung in Werk-
stätten, Förderstätten, Wohn- und 
Wohnpflegeheimen,  

· Hilfe bei der Unterbringung von psy-
chisch kranken und suchtkranken 
Menschen in Langzeiteinrichtungen,  

· Hilfe bei den Möglichkeiten von ta-
gesstrukturierenden Maßnahmen und 
dem Besuch von Tagesstätten, ambu-
lanten Wohnformen, Teilnahme an 
Behindertenfahrdiensten,  

· Weitere Hilfsmittel,  

· sowie Hilfe bei der stationären Auf-
nahme in Alten -oder Pflegeheimen. 

Zusätzlich informiert die SZN über sozial-
hilferechtliche Grundsätze, dem Einsatz 
von Einkommen und Vermögen des An-
tragsstellers, Leistungen anderer Leis-
tungsträger, vorrangige zivilrechtliche 
Ansprüche und Inanspruchnahme von 
unterhaltspflichtigen Angehörigen. Form-
blätter und Infomaterial über Einrichtun-
gen in Mittelfranken werden bereitgestellt. 
Eine Unterstützung beim Ausfüllen des 
Sozialhilfeantrages ist möglich. 
Fallbeispiel: Frau M., die zur gesetzli-
chen Betreuerin für ihren Vater bestellt 
wurde, spricht wegen der Übernahme 
von Heimkosten vor. Der Vater kann 
nach einem Schlaganfall nicht mehr 
zuhause von seiner Frau gepflegt wer-
den, nachdem sich sein Gesundheitszu-
stand verschlechterte. Das geringe Ren-
teneinkommen des Vaters reicht zur 
Heimkostendeckung jedoch nicht aus 

und ein früher vorhandenes Sparvermö-
gen ist bereits aufgebraucht worden. 
Im Rahmen der Hilfe zur Pflege über-
nimmt der Bezirk Mittelfranken die rest-
lichen Heimkosten und gewährt zusätz-
lich ein monatl. Taschengeld sowie eine 
Bekleidungsbeihilfe. 
Die Kosten für die Wohnung, in der wei-
terhin die Ehefrau lebt, werden berück-
sichtigt, ein Umzug konnte für sie ver-
mieden werden. 
Frau M. hat sich bei der Antragstellung 
auch umfassend zur Unterhaltspflicht 
als Tochter beraten lassen. Sie verfügt 
jedoch selbst lediglich über ein kleines 
Renteneinkommen, ihr vorhandenes 
Sparvermögen wurde ihr als Altervor-
sorge anerkannt. 
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ServiceZentrum Nürnberg (SZN),  
Wallensteinstr. 61-63, 90431 Nürnberg 
 
Telefon: 0911 600 66 98-0 
Telefax: 0911 600 66 98-99 
 
SZN@bezirk-mittelfranken.de 
www.bezirk-mittelfranken.de 
 
dort sind Formulare aus dem Sozialbe-
reich zum Download zu finden! 
 
���������	��	�����������	��	�����������	��	�����������	��	��� ���
Mo. bis Mi.   8.30 bis 17.00 Uhr 
Do.    9.30 bis 18.30 Uhr 
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N ach Art. 4 dieses Gesetzes sollen 
auf örtlicher Ebene Arbeitsgemein-

schaften  (in Zuständigkeit der Land-
kreise und kreisfreien Städte) eingerich-
tet werden, in denen die mit der Betreu-
ung Volljähriger befassten Organisatio-
nen, Behörden und Gerichte sowie Bet-
reuerinnen und Betreuer vertreten sind. 
D.h. der „örtliche Arbeitskreis“ wird in 
Nürnberg von der Betreuungsstelle der 
Stadt Nürnberg einberufen. Im Arbeits-
kreis vertreten sind: 

· Herr Richard Gelenius und Herr Eike 
Andre Thorey für die ehrenamtlichen 
Betreuerinnen und Betreuer. 

· Herr Richter Reichard für die Richte-
rinnen und Richter des Betreuungsge-
richts in Nürnberg 

· Frau Hillius für die Rechtspflegerinnen 
des Betreuungsgerichts in Nürnberg 

· Frau Dr. Rösler für das Gesundheits-
amt und die Gutachterinnen und Gut-
achter 

· Frau Scholz vom ambulanten Dienst 
der Caritas für die ambulanten Dienste 

· Frau Spreng für das Seniorenamt der 
Stadt Nürnberg 

· Frau Röckert, für die Heimaufsicht der 
Stadt Nürnberg 

· Frau Seidnitzer für die Betreuungsver-
eine 

· Frau Christine Kurecki für die Berufs-
betreuerinnen und Berufsbetreuer 

· Herr Tromboukis für die Beschwerde- 
und Schlichtungsstelle der Stadt 
Nürnberg beim Seniorenamt 

· Herr Rechtsanwalt Oliver Schreiber für 
die Verfahrenspfleger 

· Herr Herrmann für die Betreuungsstel-
le der Stadt Nürnberg. 

 
Dieser Liste ist zu entnehmen, dass alle 
wichtigen, am Betreuungswesen beteilig-

ten Personen und Institutionen vertreten 
sind. Der Arbeitskreis hat  eine gesetzli-
che Grundlage und ist deshalb befugt 
Beschlüsse zu verabschieden, welche 
das örtliche Betreuungswesen steuern. 
Er dient dem Erfahrungsaustausch der 
am Betreuungswesen beteiligten und 
ermöglicht es praktische Probleme un-
mittelbar und schnell zu lösen. 
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Richtlinien für die Gewinnung und Bera-
tung ehrenamtlicher Betreuer wurden 
verabschiedet. 
Die ethische Richtlinien des Berufsver-
bandes der Berufsbetreuer wurden dis-
kutiert und als verbindlich für die Nürn-
berger Betreuer und ehrenamtlichen 
Betreuer erklärt. 
Richtlinien für die Anzahl an Berufsbe-
treuern werden besprochen. Qualitäts-

ansprüche an die Arbeit festgelegt. 
Ebenso wurde über die Notwendigkeit 
weiterer Betreuungsvereine und deren 
finanzielle Unterstützung diskutiert. 
Neue Gesetze wurden erläutert und ihre 
Auswirkung auf den örtlichen 
„Bertreuungsmarkt“ eingeschätzt. 
 
()�#������������*��'�
· der mangelnde Umgang in vielen Hei-

men mit der Bewohnerpost und ent-
sprechende Richtlinien, 

· der Umgang in den Heimen mit Unter-
bringungsähnlichen Maßnahmen 
(Fixierungen, Bettgitter) und deren 
rechtliche Handhabung, 

· die Anerkennung von Vollmachten als 
gleichwertige rechtliche Vertretung 
und Aufklärungsmaßnahmen hierzu in 
Heimen, Ärzteverbänden und Klini-
ken,  

· die Notwendigkeit von PEG-Sonden 
und Alternativen 

· Alternative Wohnformen für Betreute 
(Demenzkranken – WG), deren Vor- 
und Nachteile, 

werden im Arbeitskreis besprochen und 
wir versuchen Lösungen zu finden, wel-
che dem Wohl der Betroffenen dienen. 
Der örtliche Arbeitskreis kann genutzt 
werden um bestimmte Gegebenheiten 
im Betreuungswesen, mit denen Sie 
unzufrieden sind, einzubringen, zu be-
sprechen und zu ändern. Haben Sie 
solche Themen, können Sie sich an die 
Betreuungsstelle oder auch an einen 
Vertreter im Arbeitskreis wenden. 

Franz Herrmann 
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D er Betreuer vertritt den Betreuten 
in seinen Aufgabenkreisen gericht-

lich und außergerichtlich. Der Betreuer 
ist in seinem Aufgabenkreis gesetzlicher 
Vertreter des Betreuten. Hierbei ist er 
als gesetzlicher Vertreter aber nicht 
uneingeschränkt handlungsfähig. Er 
muss sich zunächst am Wohl, am Willen 
und an den Wünschen seines Betreuten 
orientieren (Willensvorrang des Betreu-
ten) und ggf. vormundschaftsgerichtli-
che Genehmigungsvorbehalte beach-
ten. Von entscheidender Bedeutung ist 
ferner die Geschäftsfähigkeit und bei 
den höchstpersönlichen Rechten des 
Betreuten die natürliche Einsichts- und 
Steuerungsfähigkeit. 

Oft wird die Frage an uns Betreuer he-
rangetragen, wie viel Unordnung, Ver-
müllung, Verwahrlosung man zulassen 
muss, bevor gegen den Willen des Be-
treuten etwas unternommen werden 
kann. 

Gegen den Willen des Betreuten, der 
keinerlei Hilfe beim Aufräumen, Ent-
rümpeln, Putzen etc. annehmen will, 
kann der Betreuer erst im Rahmen der 
zwangsweisen Unterbringung etwas 
unternehmen. Hier sind die Grenzen für 
das Handeln des Betreuers sehr eng 
gesetzt. Die Maßnahme gegen den Wil-
len des Betreuten erfordert eine ge-
richtliche Genehmigung. 

Das Betreuungsgericht prüft auf Antrag 
des Betreuers, ob die Schädigung, die 
sich der Betreute durch die Verwahrlo-

sung zufügt für ihn so selbstgefährdend 
ist, dass Zwangsmaßnahmen gerecht-
fertigt sind. Die Prüfung erfolgt durch 
Einholung eines fachärztlichen Gutach-
tens, persönliche Anhörung durch den 
Richter und durch die Stellungnahme 
eines Verfahrenspflegers. 

Es reicht z.B. nicht aus, wenn verschim-
meltes Obst oder Essen in der Wohnung 
herumliegt. Erst, wenn der Betreute die-
ses auch isst und sich damit gesundheit-
lich massiv schädigt, könnte das ein 
Grund für eine Zwangsmaßnahme sein. 
Auch starke Infektionen, die auf die Zu-
stände in der Wohnung zurückzuführen 
sind, können Gründe für eine Zwangs-

maßnahme sein, die dann vom Betreu-
ungsgericht  genehmigt  werden muss.  

Davon zu unterscheiden ist die Frage 
der Fremdgefährdung. Geht von der 
Vermüllungssituation u.U. eine Gefahr 
für andere aus, weil sich z.B. schon Ka-
kerlaken in der Wohnung befinden, 
dann ist nicht das Betreuungsgericht 
zuständig, sondern direkt das Gesund-
heitsamt, bzw. die Kreisverwaltungsbe-
hörde, welche direkt Zwangsmaßnah-
men einleiten kann. Fremd- und Selbst-
gefährdung können natürlich auch 
gleichzeitig bestehen. 

Der Betreuer ist in einer Vermüllungssi-
tuation seines Betreuten selbstver-
ständlich nicht für die Durchsetzung der 
Interessen des Vermieters zuständig. 
Bei erheblicher Unordnung/Vermüllung 
ohne Selbst- oder Fremdgefährdung 
möchte der Vermieter u.U., dass man 
als Betreuer „etwas macht“, den Betreu-
ten zur Ordnung oder besser noch in 
ein Heim bringt. Mietrechtliche Schritte 
muss aber der Vermieter selber einlei-
ten. Der Betreuer muss nur prüfen, ob 
diese gerechtfertigt sind und sich im 
negativen Fall ggf. dagegen wehren. 
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Der Absatz (1) dieses Paragraphen ist unverändert geblieben. Während aber bisher die Nichteinwilligung und der Widerruf 
der Einwilligung zu einer Maßnahme gesetzlich nicht näher geregelt waren, muss nun auch in diesen Fällen eine betreu-
ungsgerichtliche Genehmigung eingeholt werden (Absatz 2), wenn 

· „die Maßnahme medizinisch angezeigt ist“ 

· „und die begründete Gefahr besteht, dass der Betreute auf Grund des Unterbleibens oder des Abbruchs der Maßnah-
me stirbt oder einen schweren und länger dauernden gesundheitlichen Schaden erleidet“ 

 
Der Absatz (3) ist neu hinzugekommen und stellt klar, dass der Wille des Betroffenen der entscheidende Maßstab für eine 
medizinische Behandlung ist. Bei einer Uneinigkeit zwischen Arzt und Betreuer muss das Betreuungsgericht die Entschei-
dung des Betreuers genehmigen, wenn diese dem Willen des Betreuten entspricht. Der Wille des Betreuten kann z.B. ein-
deutig aus einer vorliegenden Patientenverfügung hervorgehen oder aus übereinstimmenden und glaubhaften Aussagen 
nahestehender Personen. Zur Erinnerung: Kann sich der Betreute selber äußern und lehnt eine Maßnahme ab, entscheidet 
er dies ohnehin selber. Auch dies ist bei ärztlichen Behandlungen deutlich zu machen, da nicht selten die Entscheidung 
des Betreuers verlangt wird, obwohl sich der Betreute zu seiner Behandlung äußern kann. 

Neu ist auch der Absatz (4) des §1904, denn hier wird nun geregelt, dass es keinen betreuungsgerichtlichen Genehmi-
gungsbedarf gibt, wenn sich Arzt und Betreuer einig darüber sind, was der Wille des Betreuten in der konkreten Behand-
lungssituation ist. Dies gilt sowohl für die Einwilligung, für die Nichteinwilligung, als auch für den Widerruf der Einwilligung. 
Dies gilt auch, wenn mit der Durchführung oder Unterlassung der Maßnahme die in Absatz (1) und (2) beschriebenen Ge-
fahren verbunden sind. Entscheidend ist der Wille des Betreuten. Wird dieser von Arzt und Betreuer zweifelsfrei festgestellt 
und sind sich Arzt und Betreuer in dieser Beurteilung einig, bedarf es keiner Genehmigung des Betreuungsgerichtes mehr. 

Der neue Absatz (5) entspricht im Wesentlichen dem bisherigen Absatz (2) bezieht sich nun aber auch ausdrücklich auf die 
Neuerungen in den neuen Absätzen 2-4. Es wird klargestellt, dass Bevollmächtigte in gleicher Weise, wie Betreuer, für die 
Betroffenen im gesundheitlichen Bereich entscheiden können, wenn die Vollmacht diesen Bereich ausdrücklich erfasst. In 
einer Vollmacht sollte also immer der § 1904, Abs. 1 BGB ausdrücklich erwähnt sein, wenn man möchte, dass der/die Be-
vollmächtigte in diesem Bereich für einen entscheiden kann. 

alt (bis zum 31.08.09): § 1904 Genehmigung des Vorm undschaftsgerichts bei ärztlichen Maßnahmen  

(1) Die Einwilligung des Betreuers in eine Untersuchung des Gesundheitszustands, eine Heilbehandlung oder einen ärztli-
chen Eingriff bedarf der Genehmigung des Vormundschaftsgerichts, wenn die begründete Gefahr besteht, dass der Betreute 
auf Grund der Maßnahme stirbt oder einen schweren und länger dauernden gesundheitlichen Schaden erleidet. Ohne die 
Genehmigung darf die Maßnahme nur durchgeführt werden, wenn mit dem Aufschub Gefahr verbunden ist. 

(2) Absatz 1 gilt auch für die Einwilligung eines Bevollmächtigten. Sie ist nur wirksam, wenn die Vollmacht schriftlich erteilt 
ist und die in Absatz 1 Satz 1 genannten Maßnahmen ausdrücklich umfasst. 

neu (ab dem 01.09.2009): § 1904 Genehmigung des Bet reuungsgerichts bei ärztlichen Maßnahmen  

(1) Die Einwilligung des Betreuers in eine Untersuchung des Gesundheitszustands, eine Heilbehandlung oder einen ärztli-
chen Eingriff bedarf der Genehmigung des Betreuungsgerichts, wenn die begründete Gefahr besteht, dass der Betreute auf 
Grund der Maßnahme stirbt oder einen schweren und länger dauernden gesundheitlichen Schaden erleidet. Ohne die Ge-
nehmigung darf die Maßnahme nur durchgeführt werden, wenn mit dem Aufschub Gefahr verbunden ist. 

(2) Die Nichteinwilligung oder der Widerruf der Einwilligung des Betreuers in eine Untersuchung des Gesundheitszustands, 
eine Heilbehandlung oder einen ärztlichen Eingriff bedarf der Genehmigung des Betreuungsgerichts, wenn die Maßnahme 
medizinisch angezeigt ist und die begründete Gefahr besteht, dass der Betreute auf Grund des Unterbleibens oder des Ab-
bruchs der Maßnahme stirbt oder einen schweren und länger dauernden gesundheitlichen Schaden erleidet. 

(3) Die Genehmigung nach den Absätzen 1 und 2 ist zu erteilen, wenn die Einwilligung, die Nichteinwilligung oder der Wider-
ruf der Einwilligung dem Willen des Betreuten entspricht. 

(4) Eine Genehmigung nach Absatz 1 und 2 ist nicht erforderlich, wenn zwischen Betreuer und behandelndem Arzt Einver-
nehmen darüber besteht, dass die Erteilung, die Nichterteilung oder der Widerruf der Einwilligung dem nach § 1901a festge-
stellten Willen des Betreuten entspricht. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten auch für einen Bevollmächtigten. Er kann in eine der in Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 2 genann-
ten Maßnahmen nur einwilligen, nicht einwilligen oder die Einwilligung widerrufen, wenn die Vollmacht diese Maßnahmen 
ausdrücklich umfasst und schriftlich erteilt ist. 
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N ach jahrelangen Debatten hat der 
Bundestag das Gesetz zur Patien-

tenverfügung (§ 1901a BGB) verabschie-
det. Deren Bestimmungen sind seit 1. 
Sept. in Kraft getreten und haben künf-
tig eine hohe rechtliche Verbindlichkeit. 
Unabhängig von Art und Stadium einer 
Erkrankung müssen Verfügungen be-
achtet werden. Das verfassungsrecht-
lich garantierte Selbstbestimmungs-
recht des Einzelnen wird damit gestärkt. 
Im Gesetz heißt es, dass sich eine wirk-
same Patientenverfügung auf bestimm-
te Untersuchungen des Gesundheitszu-
standes, Heilbehandlungen oder ärztli-
che Eingriffe beziehen und auf die kon-
krete Lebens– und Behandlungssituati-
on zutreffen muss, damit diese wirksam 
durchgesetzt werden kann. 
Betreuer bzw. Bevollmächtigte müssen 
prüfen, ob der Inhalt der Verfügung auf 
die aktuelle Situation zutrifft und den 
Willen des Betroffenen durchsetzen. 
Das neue Gesetz stellt hier hohe Anfor-
derungen an das Vorsorgedokument. 
Eine individuelle, professionelle Bera-
tung beim Verfassen einer Patientenver-
fügung ist allerdings nicht vorgeschrie-
ben, wird aber empfohlen. 
In der Praxis ergeben sich oft Probleme 
bei der Auslegung einer Patientenverfü-

gung, d.h. wenn diese nur ganz allge-
mein formuliert ist, der Wille des Patien-
ten nicht immer exakt und präzise ge-
nug ausgeführt ist oder seine beschrie-
bene Situation mit der tatsächlichen 
Situation nicht übereinstimmt. Stand-
artformulierungen reichen oft nicht aus. 
Es bleibt dann unklar, was in der Verfü-
gung gemeint ist. 
In diesen Fällen ist es schwierig für den 
Betreuer, Bevollmächtigten und behan-
delnden Arzt eine Entscheidung dar-
über zu treffen, welche medizinische 
Maßnahme indiziert ist. Es können Kon-
flikte entstehen, die eskalieren können 
oder es drohen gar gerichtliche Ausei-
nandersetzungen. Zeitliche Verzögerun-
gen bei der Entscheidungsfindung be-
lasten dann zusätzlich. 
Sind sich die Beteiligten nicht einig 
über die Auslegung einer Patientenver-
fügung, hilft die neu eingerichtete 
„Schiedsstelle Patientenverfügung“ der 
Patientenschutzorganisation Deutsche 
Hospiz Stiftung weiter.   
Nach den Erfahrungen der Stiftung ist 
die Unwissenheit noch immer groß. 
„Nach wie vor halten viele das erlaubte 
Sterbenlassen für verbotene aktive 
Sterbehilfe. Auf der anderen Seite sind 
viele Patientenverfügungen im Umlauf, 

die ungenau und damit eigentlich nicht 
anwendbar sind – im Gegensatz zu den 
nach einer Beratung bei der Deutschen 
Hospiz Stiftung erstellten Dokumen-
ten.“ 
Die Patientenschutzorganisation der 
Deutschen Hospiz Stiftung hat deshalb 
die Schiedsstelle eingerichtet. Angehö-
rige, Betreuer, Bevollmächtigte und Ärz-
te können das Angebot in Anspruch 
nehmen. Experten beraten bei Konflik-
ten rund um Vorsorgedokumente und 
vermitteln zwischen den Beteiligten, 
damit ein Konflikt nicht eskaliert. 
In Streitfällen wird jede Patientenverfü-
gung innerhalb von zwei Werktagen ge-
bührenfrei geprüft. 
Zur Konfliktlösung werden neben einer 
telefonischen Beratung unter           
0231 7380730 das Erstellen von Gut-
achten, sowie Vermittlung vor Ort als 
Hilfen angeboten. 
Im Internet ist unter www.die-
schiedsstelle.de neben weiteren Infor-
mationen eine Checkliste zur Patienten-
verfügung zu finden. Man kann dort den 
Inhalt und die Praxistauglichkeit seiner 
Patientenverfügung überprüfen. 
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I n den letzten Jahren haben wir in die-
sem Magazin regelmäßig über die 

Nürnberger Seniorentage,  die jährlich 
im Herbst in der Meistersingerhalle statt 
fanden,  berichtet. Der Arbeitskreis 
Betreuung Nürnberg war bei dieser Ver-
anstaltung von Anfang an mit vertreten. 

Auf dem so genannten  „Nürnberger 
Markt“  präsentierten wir uns mit ande-
ren Verbänden und Initiativen. Wir infor-
mierten über das Betreuungsgesetz und 
Vorsorgemaßnahmen wie Betreuungs-
verfügung, Vollmachtserteilung und 
Patientenverfügungen, machten auf  
unsere Möglichkeiten ehrenamtliche 
Betreuer zu gewinnen, zu schulen und 
zu begleiten aufmerksam und stellten 
uns den Fragen der Besucherinnen und 
Besucher. 

In diesem Jahr wurde das Konzept der 
Seniorentage gründlich überarbeitet 
und die Veranstaltung fand nun erst-
mals unter dem neuen Namen IN VIVA 
im Nürnberger Messegelände statt. Das 
Motto „Die Messe für das Leben ab 50“   
hat wohl guten Anklang gefunden, denn 
mehr als 20 % der über 12.000 Besucher 
gehörten der Altersgruppe bis 60 Jahre an. 
Das neue Konzept konnte somit auch das 
„ jüngere Alter“  erreichen. 

Der weiterhin bestehende  „Nürnberger 
Markt“  hat seine Attraktivität behalten,  
gut 50 % der Besucher gaben an, dass 
sie nur wegen dieser Ausstellung, an der 
wir uns wieder beteiligten, neugierig 
geworden waren.  Dabei ist aber auch 
das Kongressprogramm mit Vorträgen,  
Workshops,  Talkrunden,  Podiumsdis-

kussionen und  Arzt – Patienten -
Gesprächen, wie auch das  Aktions - 
und Unterhaltungsprogramm erwäh-
nenswert. 

Der neue Name, wie auch das Konzept 
wurde von den Besuchern gut ange-
nommen und IN VIVA hat sich, wie die 
vorhergehenden Seniorentage, als wich-
tige Plattform für die Auseinanderset-
zung mit dem Älterwerden erwiesen. 

Schön ist es, dass wir Sie an dieser Stel-
le auch schon zur IN VIVA 2010 am 
12. und 13 März einladen können. Viel-
leicht sehen wir uns am Stand des Ar-
beitskreises Betreuung Nürnberg   im „ 
Nürnberger Markt“ - wir sind gerne für 
Ihre Fragen da. 
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„Der Arbeitskreis Betreuung ist ein frei-
williger Zusammenschluss von sechs 
Nürnberger Betreuungsvereinen und der 
Betreuungstelle der Stadt Nürnberg. Wir 
sind seit vielen Jahren in der Beratung 
zur gesetzlichen  Betreuung und 
(Vorsorge)Vollmacht aktiv. Als soge-
nannte Vereinsbetreuer führen wir sel-
ber gesetzliche Betreuungen. 

Der am 27.08.2009 unter der Rubrik 
„Ratgeber Soziales“ erschienene Artikel 
verzerrt aus unserer Sicht die vielschich-
tige Realität der gesetzlichen Betreuung 
völlig unsachgemäß ins Negative und 
führt durch tendenziöse Begrifflichkeiten 
in die Irre. Der Artikel ist nicht nur ein-
seitig, sondern auch gefährlich, indem er 
Ängste schürt vor einer fremdbestimm-
ten Abhängigkeit, in die man unweiger-
lich gerät, wenn das Amtsgericht einge-
schaltet und ein beruflich tätiger Betreu-
er bestellt wird.  Begriffe wie 
„Betreuungsfalle“ , „unter Betreuung 
gestellt“ , „Fremdbestimmung durch un-
bekannte Menschen“ erscheinen wie ein 
Horrorszenario, das es um jeden Preis zu 
vermeiden gilt. Wir können aus unserer 
Betreuungspraxis viele Erfahrungen ge-
genüberstellen, in denen die Betroffenen 
dankbar sind für die Hilfen, die sie durch 
die Betreuung erhalten. Betreuer/-innen 
sind vielfach die einzigen konstanten 
Bezugspersonen, mit denen Betreute die 
ihnen wichtigen Angelegenheiten be-
sprechen können. Betreuer/-innen hel-
fen bei komplizierten Behördenangele-
genheiten, setzen Rechte durch, legen 

Widersprüche gegen falsche Entschei-
dungen ein, organisieren Hilfen und be-
antragen Leistungen, die der Betroffene 
selber nicht hätte organisieren können. 
Betreuer/-innen haben tatsächlich nicht 
viel Zeit pro Betreuungsfall zur Verfü-
gung, können aber in dieser Zeit den-
noch meist einen qualitativ guten Kon-
takt und kompetente Aufgabenerfüllung 
gewährleisten. 

Wer nun unkritisch meint, mit einer üb-
licherweise überhaupt nicht kontrollier-
ten Vorsorgevollmacht in jedem Fall 
besser dran zu sein, läuft Gefahr im 
Privatbereich in falsche Hände zu gera-
ten. Die alltägliche Beratungspraxis 

zeigt uns, dass auch bei Vollmachten im 
Verwandten- und Bekanntenkreis nicht 
immer im Sinne des Vollmachtgebers 
gehandelt wird. Wenn aber eine vertrau-
enswürdige und geeignete Person zur 
Verfügung steht, ist die Vollmacht ein 
gutes Instrument der Vorsorge und hat 
daher im Gesetz zu Recht Vorrang vor 
der Betreuung. 

Keinesfalls müssen aber alle anderen 
Menschen, die keine geeignete Vertrau-
ensperson in ihrem Umfeld haben, 
fürchten, jeglicher Rechte beschnitten 
zu werden, wenn eine amtliche Betreu-
ung für sie eingerichtet werden muss.“ 
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Arbeiterwohlfahrt Nürnberg, Karl-Bröger-Str. 9,  
90459 Nürnberg, Tel.: 0911 - 4506 - 0150,  
maria.seidnitzer@awo-nbg.de 

Caritas Nürnberg, Tucherstraße 15,  
90403 Nürnberg, Tel.: 0911 - 2354210, 
 birgit.saffer@caritas-nuernberg.de 

Leben in VERANTWORTUNG, Welserstraße 25, 90489 Nürnberg,  
Tel.: 0911 - 56 96 4 - 0, info@liv-nuernberg.de 

Lebenshilfe Nürnberg, Krelingstr. 41, 90408 Nürnberg,  
Tel.: 0911 - 58793-420, CzesnickP@lhnbg.de  

Sozialdienst katholischer Frauen, Leyher Str. 31-33, 90431 Nürnberg,  
Tel.: 0911 - 310 78 -18, andrea.krusche@skf-nuernberg.de 

Stadtmission Nürnberg, Pirckheimer Str. 16a, 90408 Nürnberg,  
Tel.: 0911 - 3505 - 141, gerhard.baunach@stadtmission-nuernberg.de 

Stadt Nürnberg, Betreuungsstelle, Dietzstr. 4, 90317 Nürnberg,  
Tel.: 0911 - 231 -  2174, franz.herrmann@stadt.nuernberg.de 
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07.07.09, 15.30 Uhr, vdk, Rosenaustr. 4 Infoveranstaltung zur Vorsorgevollmacht 

07.07.09, 18.00 Uhr, vdk, Rosenaustr. 4 Mit dem Persönliches Budget die Hilfen selbst bestimmen 

4.8.2009,  SKF, Leyher Straße 31/33  Sommerfest 

01.09.09, 15.30 Uhr, vdk, Rosenaustr. 4 Infoveranstaltung zur Vorsorgevollmacht 

01.09.09, 18.00 Uhr, vdk, Rosenaustr. 4 Aufgaben der Betreuungsstelle 

06.10.09, 15.30 Uhr, vdk, Rosenaustr. 4 Infoveranstaltung zur Vorsorgevollmacht 

06.10.09, 18.00 Uhr, vdk, Rosenaustr. 4 Genehmigungspflichten im Bereich Gesundheitsfürsorge 

17.10.09, 9 - 16.00 Uhr, vdk, Rosenaustr. 4 Grundlagenschulung 

03.11.09, 15.30 Uhr, vdk, Rosenaustr. 4 Infoveranstaltung zur Vorsorgevollmacht 

03.11.09, 18.00 Uhr, vdk, Rosenaustr. 4 Vorstellung des Hospiz Team Nürnberg e.V. 

01.12.09, 15.30 Uhr, vdk, Rosenaustr. 4 Infoveranstaltung zur Vorsorgevollmacht 

01.12.09, 18.00 Uhr, vdk, Rosenaustr. 4 Weihnachtsfeier 
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Empfänger: Stadtmission Nürberg e.V.  
Kto.   160 250 75 01   ·  BLZ :   520 604 10 
Evangelische Kreditgenossenschaft e.G. 
Verwendnungszweck:  Spende AK Betreuung Nürnberg  


